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 Veröffentlicht am 09.01.1957

Norm

ZPO §519 Z2 C

Rechtssatz

Unzulässigkeit der Anfechtung eines berufungsgerichtlichen Beschlusses, mit dem das zufolge Konkurserö6nung

unterbrochene, vom Erstgerichte wieder fortgesetzte Verfahren deswegen als nichtig aufgehoben wurde, da die

Klagsforderung nicht als Konkursforderung angemeldet worden sei.
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